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76 003/19-IV/11/92/L Dr. Wagner 2197 

Datum 

17. N av. 1992 
Betrifft 
Änderung des Waffengesetzes 1986 ( Waffengesetznovelle 1992) 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen den 

Entwurf einer Änderung des Waffengesetzes 1986 ( Waffengesetz

novelle 1992) keine Einwendungen erhoben werden. 

Die NÖ Landesregierung beehrt �ich jedoch, aus Anlaß dieses 

Gesetzesvorhabens folgende Anregungen vorzutragen: 

§ 12: 

'Zur Aufhebung eines Waffenverbotes gern. § 12 des Waffengesetzes 

1986 ist nach dem Erkenntnis des VwGH vom 13.1_1�92, 90/19/0440, 

die Berufungsbehörde zuständig. Im § 67 Abs. 3 der Regierungs

vorlage betreffend ein Bundesgesetz über die Einreise und den 

Aufenthalt von Fremden (Fremdengesetz) wird die I. Instanz 

berufen. Da sachliche Gründe für eine Differen zierung nicht 

bekannt sind, darf Anpassung des Waffengesetzes 1986 angeregt 

werden. 

Zu § 19: 

§ 19 des Waffengesetzes 1986 bestimmt, daß in einem Waffenpaß und 

in einer Waffenbesitzkarte die Anzahl der Faustfeuerwaffen, die I 
der Inhaber dieser Urkunde besitzen darf, mit grundsätzlich nicht � 
mehr als zwei pro Urkunde festzusetzen ist. Wenn einer Person I 
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sowohl ein Waffenpaß als auch eine Waffenbesitzkarte ausge 

w'ird, könnte diese Person verlangen, daß ihr der Besitz 

zu 4 Faustfeuerwaffen gestattet wird, ohne daß sie die in 

Abs. 2 angeführten Vor,aussetzungen zu erfüllen braucht. 

Sofern kein sachlicher Grund dagegenspricht, darf daher 

werden, die Höchstzahl der Faustfeuerwaffen einer Person 

den Fall im Gesetz auf zwei zu beschränken, daß jemand I 

sowohl einer Waffenbesitzkarte als auch eines Waffenpasses 

wenn nicht die Ausnahmebestimmungen des § 19 Abs. 1 des 

anzuwenden sind. Die Einhaltung dieser Bestimmung könnte 

durch_.Einschränkung des BerechtigUngsumfanges in der Wafrelßoesitz

karte oder durch deren Einziehung sichergestellt werden. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertig 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Or. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

5. an das Büro des Bundesministers für Födera1ismus·und 

Verwaltungsreform 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 
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